
11- If9 der Beilagen zu den 5b:'nor.l·;:pl1ir<2~:~:. P,o~o1:onen des Nationalrates 

. XlI. Gesetzgebungsperiode 

3. Närz 1971 Präs.:, ___ _ 

A n t rag 

der Abgeordneten Ing. HELBICH, Dr. GRUBER, BREITE1~DE~ UuQ 
GeYlossen . 
betreffend die Schaffung eines Bundesgese~zes über die ei~
malige Gewährung einer Sonderbegti~stigung für die vorzei
"üige Rückzahlung von Wohnbaudarlehen der öffentlichen Ha:_::', 

Bis E~de 1967 wurd~n durch die drei Wohnbauförderungsein
richtungen des Bundes, den Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds~ 
~en Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und die Wohnbauförde~u~3 195~ 
insgesamt 416.686 Wohnungen mi t einer Gesamtc.&rleh.zDssu:rr.r[;C' 

vorr rund 37,8 Mrd. S gefördert. Es handelt sich dabe~ u:rr. ~s 

fristige Darlehen mit Laufzeiten von 50, 70, 90 und ~OO J&~~~~
Mit dem Wohnbauförderungsgesetz 1968 wurden diese Darlehe~s

laufzeiten generell mit 50 Jahren festgesetzt und da~~t gege~
tiber ei~em Teil der früheren Förderungen erheblich verkü=z~_ 
Ein grc3er Teil der Schuldner nach sämtlichen Förderu:::gs2~ __ '

richtu~.:.gen wird seine Darlehensschuld erst lange nacIl. da:::. 
Jahre 2000 zur Gänze getilgt haben. 

Besonders die langfristigen Darlehen müssen aber mobilisi~=': 
werden, um dem öffentlichen Wohnbau in vermehrtem U:nfang 

Finanzierungsmittel zuzuführen. Die mit den Darlehen~nah=e~~ 
seinerzeit eingegangenen Verträge müssen eingehalten wer~e~. 
weshalb eine vorzeitige Rückzahlung des Darlehens nu:::, im Wege 

über die Gewährung einer Pränie zu erreichen ist. Dadurcf'.:. 3(,::'2.e:,: 

in~besondere Darleh~n des Wohnba~förderungsgesetzes 1954, des 
Bundes-vfohn- und Siedlungsfonds 1.A.nd des Wohnhaus-Wiedera:..::~G.'.l
~onds erfaßt werden, di~ z.T. auch solchen Förderungswer~e~~ 
zugute kamen, die einer Förderung in einem derart gro13zügige:~ 
Umfang nicht bedurft hätten. Eine Orientierung der Jörderungs
kondi tiC'nen an der Förderungmvürdigkei t des einzelne:"l \vohnungs
we=bers wurde erat durch die im Wohnbauförderungsgesetz ~S6~ 
vc~gesehene Sub~Gktförderung einGeführt. 
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Der folgende Gesetzentwurf verfolgt nicht nur das Ziel, dem 
öffentlichen Wohnbau zusätzliche Finanzierungsmittel zuzu
führen, sondern darüber hinaus auch die Schaffung eines - wen,q. 
auch .nur in Ansätzen erreichbaren - Gegengewichtes gegen d.as. 
ständig ansteigende Eigentum des Staates, das in erheblibhem 
Umfang auch in Forderungen an private Haushalte besteht. Vor 
aJ_lem aber soll damit dem einzelnen Staatsbürger die Möglich
keit gegeben werden, im Wege der WOhnbauförderung nicht nur 
Privateigentum zu erwerben, sondern Eigent~~ in einer von jed
weder Beschränkung wie Hypotheken, Wiederkaufsrechten und Vor
kaufsrechten völlig freien Form. Daher EH'1;Var"ten die gefertigten 

Abgeordneten, daß von Eigentumsbeschränkungen nach dem Wohnungs= 
gemeinnützigkeitsgesetz nicht Gebrauch gemacht wird, sobald 
-das Darlehen der öffentlichen Hand zur Gänze zurückge2Jahl t ist. 

Di.e gefertigten Abgeordneten stellen den 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz über die einmalige 
Gewährung einer Sonderbegtinsti-
gung für die vO~L'zei..tige RÜckzahlu.ng 
von Wohnbaudarlehen der öffentlichen 
Hand 

Der Nationalrat hat beschlossen; 

§ 1. ('I) vlird für von der öffentlichen Hand gewäh.rte ~rohnbau
darleh.en zur Errichtung von Klein.-- U1J.d Mittelwohnungen 

die noch aushaftende J)arlEjh~:n:ss(;hul;j schen dem 

1. 1. 1971 und dem 31. 12. 1972 in höchstens zwei T~il
beträgen zurückbezahl t, so vermindert. s1.eh die aU:~lha.f"

tende Darlehensschuld bei einer Restlaufzeit des Da:r··~ 

lehens von mindestens 10 ,Jahren um 30 %, btü Edner 

Restlaufzeit von mindestens 20 Jahren um 40 % und b 

einer Restlaufzeit VOh mindestens 30 Jahren um 50 %. 
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(2) Als Wohnbaudarlehen der öffentlichen Hand im Sinne 
dieses Gesetzes gilt als Darlehen, das gewährt wurde, 
nach 

1. dem Bundesgesetz vom 15. April 1921, BGBI.Nr. 252, 
betreffend Ausgestaltung des staatlichen Wohnungs
fürsorgefonds zu einem Bundes-Wohn- und Siedlungs

fonds, i. d. F. der Bundesgesetze BGBI.Nr. 224/1922~ 

BGBl.Nr~ 381/1922, BGBl.Nr. 96/1925, BGBl.Nr. 55/1967 
und BGBI.Nr. 280/1967, 

2. dem Bundesgesetz vom 16. Juni 1948? BGBl.Nr. 130 
betr. die Wiederherstellung der durch Kriegsein
wirkung beschädigten oder zerstörten Wohnhäuser 
und den Ersatz des zersötrten Hausrates, i. d. F. 
der Bundesgesetze BGBl.Nr. 26/1951, BGBl.Nr. 228/ 
1951, BGBI.Nr. 106/1952, BGBI.Nr. 116/1953, BGEI. 
Nr. 117/1953, BGBI.Nr. 154/1954, BGBl. Nr. 156/1955, 
BGBI.Nr. 154/1958, BGBl. Nro. 153/1966, BGBI.Nr. 
54/1967, BGBl. Nr. 280/1967 und BGBl. 281/196r~~ 

3. dem Bundesgesetz vom 7. Juli 1954, BGBI.Nr. 153, 
womit Bestimmungen über die Förderung der Errichtung 
von Klein- und Mittelwohnungen getroffen und Grund
sätze über die Schaffung von Wohnbauförderungsbei
räten aufgestellt werden (Wohnbauförderungsgesetz 
1954) in der Fassung der Bundesgesetze BGBI.Nr. 

155/1954, .BGBl. Nr. 179/1962~ BGEl. Nr. 4/1967 
und BGBl. Nr. 280/1967~ 

4. dem WBFg 1968, BGBl. Nr. 280/1967. 

§ 2. (1) Gleichzeitig mit dem zugunsteri eines Darlehens im 
Sinne von § 1 grundbücherlich einverleibten Pfand
recht ist auch die Einverleibung der Lösung aller 
anderen grundbticherlichen Belastungen zugunsten des 
Darlehensgebers, wie Veräußerungsverbot~ Vorkaufs
recht etca zu veranlassen. Zugleich verlieren ein
schränkende Bestimmungen hinsichtlich der Weiter
vermietung ihre Wirksamkeit. 
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(2) Sollten neben dem Darlehensnehmer weitere Liegen

schaftsmiteigentümer für ein Ihnen gemeinsames Dar-
lehen bücherlieh solidarisch haften, von dem der nun
mehr zurückgezahlte Betrag einen Teilbetrag darstellt, 

so ist neben der Lös'r:"hung des Pfandrechtes auf den dem 
Darlehensnehmer gehörigen Anteil hinsichtlich der 
übrigen Liegenschaftsanteile das Darlehen um den durch 
den Darlehensnehmer zurückbezahlten Betrag teilweise 
zu löschen. 

§ 3. Die auf Grund dieser Sonderaktion rückfließenden Be
träge gelten als Leitungen des Bundes im Sinne des § 4 

des Wohnbauförderungsgesetzes 1968/BGBl.Nr. 280/1967 
. und sind gemäß § 5 dAn Ländern zuzu.teilen. 

Die IJänder haben dielie Mittel ausschließlich fUr die 

]Iörderung der Errichtung von Eigenheimen und. EigtU

tumswohnungen (Geschäftsräumen) zu ve.rv,renden. Eine 
Anrechnung auf den im § 25 des Wohnbauförderungsge
setzes 1968/BGB1. NI'. 280/1967 genannten Prozentsatz 
für die Förderung der Errichtung von Eigenheimen uEd 

Eigentumswohnungen ist nicht zulässig. 

§ 40 . Im Rahmen dieser Akti.on ist jedem. Darlehensnehmer im 
Sinne des § 1 schriftlich mitzuteilen, wie hooh die 
noch ausstehende Darlehensschuld ist und UIn welchen 
Betrag sie sich be.i. "'\Torzei tiger ~(lilgung j.m Rahmen 
dieser Sonderaktion verm1ndern T, .... ürde. 

§ 5. Die Begünstigung des § 1 wird nicht gewäh::::,t, sofern 
das Darlehen Seitens des Darlehensgebers aus einem 
der im § 12 und 13 des Wohnbauförderungsgcsetzes 1968 
genannten GrUnde gekündigt oder aus einem der im § 14 
des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 genannten Gründe 
sofort fällig gestellt wird. 

§ 6. . Die aus diesem Gesetz gewonnenen. :Begünstigungen stellen 
keine Einkünfte im Sinne des Eink .. nnmens-teuergesetzes dar. 
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Ni t der Vollziehung des Bundesgesetzes "rird hinsicht

lich des § 1 9 2. Satz, Zl~ 1 und 2, das Bundesmin~

sterium für Bauten und Rechnik, hinsichtlj,.ch des § 6 
'das Bundesministerium für Finanzen betraut. 

In :formeller Hinsicht 1Yird beantragt 9 diesen Antrag einer 

crs ten Losung' zu unterziehen und "J"_-:_ <-~T';~~.j~ tlc;-... :..s~u cCI:,,,,,ü;;:,,;;.;chu;:') 
/"1 -

zuzU\{(,:fspn. ;f 
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